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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Michael Bernhard, Kolleginnen und 
Kollegen 
betreffend Causa Luxuspensionen: Offenlegung aller Pensionkassenzusagen 
der Wirtschaftskammern 
 
Die Anzeige eines Rechtsanwaltes zeigt erneut auf, wie verschwenderisch die 
Wirtschaftskammer mit den Zwangsbeiträgen österreichischer Unternehmer umgeht 
(1) (2). 
Stein des Anstoßes ist eine Sonderpensionsregelung für den WKO-Generalsekretär, 
auf deren Basis die Wirtschaftskammer mehr als EUR 250.000 (EUR 66.000 p.a. 
plus jährliche Valorisierung plus Versicherungssteuer) eingezahlt 
habe. Die Rechtfertigungen aus der Wirtschaftskammer erscheinen eigenartig. So 
heißt es in einer apa-Meldung vom 24.01.2023: 

 
Also auf Grund eines "technischen Problems in der Umsetzung" kam es zu einer 
Pensionskassenzahlung von jenseits der EUR 250.000. Die Mitglieder dürfen sich 
glücklich schätzen, dass solche technischen Probleme selten sind. Laut Angaben der 
Wirtschaftskammer habe man also diese Sonderpensionsregelung 2018 intern 
geprüft und keine rechtlichen Probleme erkannt. 
Doch schon bald dürften die Probleme erkannt worden sein, wie aus einem internen 
Kontrollbericht vom 17.02.2021 hervorgeht, der dem Erstanfragesteller von einem 
besorgten Kammerangestellten übermittelt wurde: 

 
Das "technische Problem" in der Umsetzung war also, dass die Personalabteilung 
die sechsstellige Zahlung an der Personalverrechnung vorbei durchgeführt hat. Das 
darf man wohl als Hinweis darauf werten, dass in der Personalabteilung den 
Verantwortlichen klar war, dass solche Zahlungen besser möglichst wenig 
aufscheinen. 
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Das schlechte Gewissen der Verantwortlichen dürfte ein erhebliches Ausmaß 
angenommen haben. So berichtet RA Dr. Arbacher-Stöger in seiner Anzeige, dass 
es eine Anweisung an die IT der WKO gegeben habe, die Unterlagen zur 
gegenständlichen Pensionskassenvereinbarung zu vernichten. Es wäre, wenn das 
zutrifft, nicht von Unwissen auszugehen, sondern von wissentlicher Missachtung von 
Vorschriften, die eine Vertuschung der Spuren erforderlich machte. 
Erst im Nachhinein wurde also ein Fehler erkannt - die Kammer dazu laut apa: "2021 
habe man zusätzlich eine Rechtsauskunft beim Verfassungsdienst eingeholt und 
eine geänderte Rechtsmeinung bekommen" (3).  Daraufhin habe die Kammer 
Vereinbarung rückgängig gemacht und die Beiträge wurden an die WKO 
zurückgezahlt. 
Der Verfassungsdienst ist allerdings eine Organisationseinheit, die der 
Bundesregierung zuzurechnen ist und für die Bundesregierung arbeitet. Daher stellt 
sich die Frage, warum die Kammer überhaupt den Verfassungsdienst anfragen 
konnte. In diesem Fall hätte die WKO nämlich nicht das Bundesverfassungsgesetz 
über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre (BezBegrBVG) 
anwenden müssen, sondern einfach die Verordnung der Bundesregierung betreffend 
die Vertragsschablonen gemäß dem Stellenbesetzungsgesetz (Bundes-
Vertragsschablonenverordnung – B-VV) befolgen. Diese Verordnung regelt 
Abschlüsse von Anstellungsverträgen bei Unternehmungen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, die der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen. Ob diese 
eingehalten in diesem Fall eingehalten wurde, erscheint zweifelhaft. Gemäß § 3 Abs. 
1 Z 4 B-VV darf der Beitrag des Unternehmens in die Pensionskasse und eine zur 
freiwilligen Pensionsvorsorge zu leistende Versicherungsprämie zusammen 10 % 
des Jahresbruttogehaltes nicht überschreiten (4).  
Offensichtlich ist das Management in der WKO nicht imstande, die Bundes-
Vertragsschablonenverordnung korrekt anzuwenden. Vielleicht haben die 
Verantwortlichen dort diese Verordnung auch gar nicht gekannt. 
Das Personal der Wirtschaftskammerorganisation 
Nach § 55 Abs. 1 WKG bildet "das gesamte Personal der nach diesem 
Bundesgesetz errichteten Organisationen der gewerblichen Wirtschaft (...) einen 
einheitlichen Körper." Und Abs 3 besagt: "Die näheren dienstrechtlichen 
Bestimmungen einschließlich der Anstellungserfordernisse sowie der gehalts- und 
pensionsrechtlichen Bestimmungen werden in der Dienstordnung geregelt." Für 
diesen einheitlichen Körper hat es also eine gemeinsame Dienstordnung mit 
gemeinsamen gehalts- und pensionsrechtlichen Bestimmungen zu geben. Das 
bestätigt WKO-Präsident Harald Mahrer, wie die apa am 24.01.2023 berichtet: " 'In 
der Causa Luxuspensionen - gibt es keine', sagte Mahrer am Dienstag in einer 
Pressekonferenz. Das System sei abgeschafft worden." 
Wie sich nun herausstellt, stimmt das in dieser Form nicht. Some animals are more 
equal than others. Für einzelne Mitarbeitende in der WKO gibt es sehr wohl 
auch nach dem 01.01.2012 noch Pensionskassenzusagen. Das entspricht nicht den 
Vorgaben des § 55 WKG, wonach es für die einen einheitlichen Körper 
bildenden Mitarbeiter gehalts- und pensionsrechtliche Bestimmungen in der 
Dienstordnung geben solle. Die von der WKO gegenüber Journalisten gewählte 
Erklärung, leitende Angestellte würden der Dienstordnung nicht unterliegen, 
widerspricht § 55 Abs 1 WKG, weil ja dann der vom Gesetz geforderte einheitliche 
Körper nicht mehr vorliegt und die vom Gesetz geforderte Dienstordnung für die 
Mitarbeitenden bei den leitenden Angestellten fehlt. 
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Wie aus der Sachverhaltsdarstellung des RA Dr. Manfred Arbacher-Stöger an die 
WKStA vom 17.01.2023 hervorgeht, verzeichnet die APK Pensionskasse seit 2016 
insgesamt zehn Neueintritte von Mitarbeitern aus der WKO. Vom gesetzlich 
geforderten "einheitlichen Körper", den die Mitarbeiter der WKO dienstrechtlich 
bilden, kann also keine Rede mehr sein. 
Skandal-Bericht des Kontrollausschusses 2019 legt dubiose Machenschaften 
nahe - Kontrolle durch Wirtschaftsministerium versagt erneut  
Wie bereits in anderen WKO-Skandalen zeigt sich auch hier, dass sowohl die 
Kontrolle innerhalb der Wirtschaftskammer sowie durch den zuständigen 
Wirtschaftsminister als Aufsichtsbehörde nicht funktioniert. Ein Prüfbericht des 
Kontrollausschusses der Wirtschaftskammer (WKO) 2019 sorgte schonmal für 
großes Aufsehen und zeigte ein erschreckendes Bild im Umgang mit den 
Pflichtbeiträgen der Mitglieder. Ein verschwenderischer Stil, wie aus einer anderen 
Zeit, wird auf allen Ebenen gelebt: von teuren Beratungsleistungen ohne 
Grundkonzept, Kurzurlauben von Kammerfunktionären in Griechenland, 
Mitgliedschaften in Golf-, Yacht- oder Sportvereinen, etc. Zu all dieser frei gelebten 
Verschwendung innerhalb der Wirtschaftskammer gesellt sich auch ein gravierender 
Mangel an Sorgfalt im Umgang mit Abrechnungen (5). Doch auch zur jüngsten 
"Causa Luxuspensionen" hält der Bericht brisante Informationen fest. Darin wird 
bestätigt, dass nicht alle Zahlungsanweisungen an die Pensionskassen über die 
Personalverrechnung gelaufen sind. Diese konnte somit die vorgesehenen 
Überprüfungen und etwaigen gesetzlichen Meldungen der Gehaltsbestandteile an 
die zuständigen Behörden nicht durchführen. Es wird darin explizit erwähnt, dass die 
Personalabteilung die Personalverrechnung auch nicht darüber informiert hat. Dies 
wirft selbstverständlich Fragen darüber auf, warum die gängigen Verfahren 
umgangen wurden. 
Nach § 121 WKG wäre das Maß der Kammerumlagen beschränkt: "Die finanzielle 
Inanspruchnahme der Mitglieder durch Umlagen darf nur in jener Höhe erfolgen, die 
zur Deckung der den Organisationen der gewerblichen Wirtschaft erwachsenden 
Aufwendungen und zur Bildung angemessener Rücklagen erforderlich ist." 
Tatsächlich wächst der Rücklagenberg jährlich, weil die Umlagen das Maß des 
Erforderlichen bei Weitem übersteigen. Die Zwangsmitglieder 
warten vergeblich darauf, dass die Aufsicht dem Gesetz zum Durchbruch verhilft und 
die Umlagen begrenzt. Die Wirtschaftskammern sind zudem gemäß § 131 WKG an 
Gebarungsgrundsätze gebunden. Da der Rechnungshof aber nicht die 
Zweckmäßigkeit von Ausgaben überprüfen darf, fühlen sich die Funktionäre 
offensichtlich nicht mal daran gebunden, wenn die Kritik von internen 
Kontrollorganen kommt. In einer Anfragebeantwortung bestätigte die ehemalige 
Wirtschaftsministerin Schramböck, dass sie solche Berichte nur zur Kenntnis nimmt. 
Gleichzeitig versicherte sie darin, dass "nach endgültiger Abklärung der aufgelisteten 
Punkte umgehend die Lösung allenfalls noch anstehender Probleme" erfolgen und 
den "Evaluierungsprozess laufend überwachen" würde (6). Auch WK-Präsident 
Mahrer verwies damals auf einen Prozess, den man abwarten müsse (7). Der 
Endbericht war letztlich ein einseitiger Persilschein, in welchem knapp festgehalten 
wurde, dass alles in Ordnung sei (8). Vonseiten des zuständigen 
Wirtschaftsministeriums wurden bis jetzt keine Schritte gesetzt.  
 
Angesichts des aufgedeckten Skandals ist es die Aufgabe der gesetzlichen Aufsicht, 
Bundesminister Kocher, hier rasch Schritte zu setzen, um die "Causa 
Luxuspensionen" und die Umgehungsspielchen in der Kammer lückenlos 
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aufzuklären und endgültig zu unterbinden. NEOS fordern daher die transparente 
Offenlegung sämtlicher Pensionkassenzusagen ab 01.01.2012. Dieser Schritt in 
Richtung mehr Transparenz und Verantwortung gegenüber den Zwangsmitgliedern 
ist dringend nötig, um den schweren Imageschaden durch diesen erneuten Skandal 
in der Wirtschaftskammer wieder gut zu machen. Darüber hinaus hat dieser Fall 
wieder aufgezeigt, dass es eine umfassende Prüfungsbefugnis durch Rechnungshof, 
die Zweckmäßigkeitsprüfungen einschließt, sowie echte Wahrnehmung der 
Kontrollpflichten des Wirtschaftsministers braucht.  
 
Für alle Beteiligten gelten wie immer die Unmutsverschuldung und die 
Unschuldsvermutung. 
 
Quellen: 

1. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftskammer-wegen-frueherer-
pensionskassenzahlungen-angezeigt/402299867 

2. https://www.krone.at/2910727 
3. https://www.aomweb.apa.at/portal/restricted/text.htm?txtSession=AU3UzEqLq

5mWCioM5Lxyf6wTNEDbd3JHGHpqjHfJ&hist=0&index=0#show&key=APA_2
0230124_APA0178&date=20230124 (APA0178 5 WI 0273 II Di, 24.Jän 2023) 

4. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Ge
setzesnummer=10007994 

5. https://www.derstandard.at/story/2000125912058/kritik-an-ausgaben-der-
wirtschaftskammer-blick-in-eines-der-letzten 

6. https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/AB/6320/imfname_985085.pdf 
7. https://www.diepresse.com/5967980/wko-kontrollbericht-mahrer-um-

schadensbegrenzung-bemuht 
8. https://www.wko.at/service/oe/Top-5-Vorlagebericht-Kontrollausschuss.pdf 

 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 
 
Der Nationalrat wolle beschließen: 
"Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, 
wird aufgefordert, Konsequenzen aus dem jüngsten Skandal der Wirtschaftskammer 
zu ziehen und durch Offenlegung sämtlicher Pensionskassenzusagen ab 01.01.2012 
die "Causa Luxuspensionen" sowie die Umgehungsspielchen in der Kammer 
lückenlos aufzuklären und endgültig zu unterbinden."   
 
In formeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Ausschuss für Wirtschaft‚ 
Industrie und Energie vorgeschlagen. 
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